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1 Einführung und Anwendungshinweise 

1.1 Allgemeines 

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hat der  

Arbeitgeber – im Falle der Schulen die Schulleitung -  auch immer den Mutterschutz nach 

Mutterschutzgesetz (MuSchG) zu berücksichtigen.  

 

Der Arbeitgeber (die Schulleitung als Dienststellenleitung) ist nach § 5 Arbeitsschutzgesetz 

(ArbSchG) und §10 Mutterschutzgesetz (MuSchG) verpflichtet, ergänzend zur allgemeinen 

Gefährdungsbeurteilung der beruflichen Tätigkeit, eine sogenannte anlasslose Gefährdungs-

beurteilung Mutterschutz zu erstellen. 

Dies bedeutet, bereits vor Bekanntwerden einer Schwangerschaft oder einer Stillzeit, sind alle 

Arbeitsplätze und Tätigkeiten auf Gefährdungen für werdende/stillende Mütter zu beurteilen. 

Dabei ist unerheblich, ob die Tätigkeit tatsächlich von einer Frau ausgeführt wird. 

 

 

Dies ist notwendig, damit im Falle einer Schwangerschaft oder des Stillens von Anfang an klar 

ist, ob und welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen zu treffen sind oder ob eine Fortführung 

der Tätigkeit für die schwangere oder stillende Frau nicht möglich ist.  

 

Sobald eine Frau dem Arbeitgeber (Schulleiter) mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt, 

muss eine anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung für die schwangere Lehrkraft anhand  

ihrer konkreten Arbeitsbedingungen durchgeführt werden. Bewährt hat sich dabei, die 

Schwangeren bei der Bearbeitung der Gefährdungsbeurteilung insbesondere in Bezug auf die 

Infektionsgefährdung mit einzubeziehen 

 

Anhand der Checkliste können Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze in Schulen hinsichtlich mög-

licher Gefährdungen gemäß den Vorgaben des Mutterschutzgesetzes beurteilt, gestaltet und 

geplant werden.  

 

1.2 Besonderheiten bei der Gefährdungsbeurteilung zum Thema Mutter-

schutz  

Die Gefährdungsbeurteilung ist in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen. Auch bei we-

sentlichen Änderungen am Arbeitsplatz wie neuen Arbeitsmitteln, Umgestaltung des Arbeits-

platzes und der Arbeitsumgebung ist die Gefährdungsbeurteilung zu aktualisieren.  

Neben einer Sonderstellung bei gewissen arbeitsrechtlichen Fragen, ist vor allem die Gesund-

heit der werdenden/stillenden Mutter und des Kindes oberstes Schutzziel. Das Mutterschutz-

gesetz schützt Frauen und ihre Kinder während der Schwangerschaft, der Entbindung und der 

Stillzeit. Es sind nicht nur Frauen in einem Beschäftigungsverhältnis, sondern auch Schülerin-

nen und Studentinnen unter bestimmten Voraussetzungen, entsprechend den Vorgaben des 

Mutterschutzgesetzes, eingeschlossen. 
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Auf Basis der anlasslosen Gefährdungsbeurteilung wird eine anlassbezogene Gefährdungs-

beurteilung gemeinsam mit der Schwangeren oder Stillenden erstellt, sobald diese ihre 

Schwangerschaft oder Stillzeit bekannt gibt. Die sich daraus ergebenden erforderlichen 

Schutzmaßnahmen werden besprochen und müssen umgesetzt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass in Bayern zusätzlich die Vorgaben des Bayerischen Staatsminis-

terium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) bei der beruflichen Betreuung von Kindern 

berücksichtigt werden müssen. 

 

1.3 Zum Aufbau der Checklisten 

In der Checkliste sind die aufgeführten Arbeitsschutzkriterien in Form von einfachen „Ja/Nein-

Angaben“ zu beurteilen.  

• Fragen, die mit „Ja“ beantwortet werden, deuten darauf hin, dass das Prüfkriterium er-

füllt ist und kein unmittelbarer Handlungsbedarf abzuleiten ist.  

• Fragen, die mit „Nein“ beantwortet werden, weisen darauf hin, dass das Prüfkriterium 

nicht erfüllt ist und gegebenenfalls erhöhte Belastungen bzw. Gefährdungen vorliegen. 

Hieraus ergibt sich ein Handlungsbedarf im Sinne des Mutterschutzgesetzes.  

Die Maßnahmen leiten sich direkt aus dem Mutterschutzgesetz ab.  

 

Bei der Festlegung erforderlicher Maßnahmen ist das sogenannte S-T-O-P-Prinzip zu beach-

ten (§4 Arbeitsschutzgesetz). Durch das STOP-Prinzip wird eine Hierarchie für die umzuset-

zenden Schutzmaßnahmen vorgegeben. STOP ist ein Kürzel, dessen Buchstaben die An-

fangsbuchstaben einer jeweiligen Hierarchiestufe sind.  

 

Dabei bedeutet: 

 
S – Substituieren (Ersetzen), z. B. einen Gefahrstoff oder ein Arbeitsmittel 

T – Technische Schutzmaßnahmen, z. B. einen Abzug oder eine Einhausung installieren 

O – Organisatorische Schutzmaßnahmen, z. B. Zutrittsbeschränkungen 

P – Persönliche Schutzmaßnahmen, z. B. Schutzbrille, Sicherheitsschuhe 

1.4 Bei der Gefährdungsbeurteilung zu beachten 

Die Checklisten enthalten nur mutterschutz-relevante Kriterien z. B. zu den Themenbereichen 

der chemischen, biologischen und infektiösen Gefährdungen. Im Einzelfall sind erforderlichen-

falls schul- und situationsspezifische Gegebenheiten bzw. Gefährdungen und Belastungen zu 

berücksichtigen, die in der Checkliste nicht aufgeführt sind. Die Checklisten sind dann um zu-

sätzliche Gefährdungsfaktoren zu ergänzen. Dafür steht eine Mustervorlage zur Verfügung.  
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2 Gefährdungsbeurteilung Mutterschutz „anlasslos“ 

Name der Schule, Ort (Schulstempel) 

 

 

 

 

 

 

Schulart (und ggf. Ausbildungs-/ Fachrichtung) 

 

 

Gefährdungsbeurteilung wurde durchgeführt 

Datum Name, Vorname 

 

 

 

Mitwirkung von / Beratung durch 

Funktion Name, Vorname 

 

 

Funktion 

 

 

Name, Vorname 

 

 

Freigabe der Gefährdungsbeurteilung durch Schulleitung 

Datum Name, Vorname 
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3 Checkliste Gefährdungsbeurteilung Mutterschutz „anlasslos“ 

Nach Mutterschutzgesetz und anderen Rechtsvorschriften in Verbindung mit § 5 Arbeitsschutzgesetz 

  

Schule: ggf. Räume/Raum/Arbeitsplatz: Bearbeiter*in: Erstellungsdatum: 

 

Nr. Prüfkriterium Erfüllt Dringlich-
keit 
Niedrig 
Mittel 
Hoch 

Maßnahme(n) Durchführung der 
Maßnahme 

Schutzziel/ 
Rechts-
grundlagen 

Wirksamkeits- 
kontrolle 

Ja Nein Wer? Bis 
wann? 

Wer? Bis 
wann? 

Wirk-
sam? 

1. Arbeitsbedingungen           

1.1 Alleinarbeit: Ist sichergestellt, dass sich die 
Schwangere jederzeit Hilfe holen kann (per Handy/ 
Telefon)? 
 
(Alleinarbeit im Sinne des Gesetzes liegt vor, wenn 
der Arbeitgeber eine Frau an einem Arbeitsplatz in 
seinem räumlichen Verantwortungsbereich be-
schäftigt, ohne dass gewährleistet ist, dass sie je-
derzeit den Arbeitsplatz verlassen kann) 

□ □ 

 Keine Alleinarbeit ohne Sicherstel-
lung, dass ein Notruf ausgelöst wer-
den kann, z.B.: Notrufgerät, Telefon, 
Handy. 

  § 2 Abs. 4  
MuSchG 

   

1.2 Ist der Nichtraucherschutz gewährleistet?  

□ □ 

 Sicherstellen, dass keine Exposition 
gegenüber Passivrauch erfolgt 

  Art 3 GSG    

1.3 Ist sichergestellt, dass Schwangeren in zumutba-
rer Entfernung Ruhe-/ und Liegemöglichkeiten zur 
Verfügung stehen? 
 

□ □ 

 Ruhe-/ Liegemöglichkeiten bereit-
stellen 

  § 9 Abs. 3 
MuSchG 

   

1.4 Bei Arbeitsplätzen die von verschiedenen Perso-
nen genutzt werden: Stehen passende und auf die 
Körpergröße von Mitarbeitern einstellbare Arbeits-
stühle zur Verfügung? 

□ □ 

 Ergonomische Stühle bereitstellen   § 3a Ar-
bStättV 

   

1.5 Sind die Arbeitswege und –bereiche so gestaltet, 
dass eine Schwangere einen Abstand von 1,5m zu 
anderen Personen einhalten kann?  
 □ □ 

 Unterweisung der Schwangeren. 
Ggf. Umsetzung Organisatorischer 
Maßnahmen, damit die Schwangere 
einen Abstand von 1,5 m zu anderen 
Personen einhalten kann, Einsatz 
von Schwangeren in geeigneten 
Räumlichkeiten. 

  ArbStättV 
Anhang 1.2 
„Abmessung 
von Räu-
men, Luft-
raum“ 
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Nr. Prüfkriterium Erfüllt Dringlich-
keit 
Niedrig 
Mittel 
Hoch 

Maßnahme(n) Durchführung der 
Maßnahme 

Schutzziel/ 
Rechts-
grundlagen 

Wirksamkeits- 
kontrolle 

Ja Nein Wer? Bis 
wann? 

Wer? Bis 
wann? 

Wirk-
sam? 

„Empfehlung 
zur mutter-
schutzrechti-
chen Bewer-
tung von 
Gefährdun-
gen durch 
SARS-CoV-
2“ AfAMu  
Stand 
02.09.2022 

1.6 Werden Unterrichtsräume regelmäßig gelüftet? 

□ □ 

 Lüftungsplan erstellen und Mitarbei-
ter unterweisen 

  ArbStättV 
Angang 3.6 
„Lüftung“ 

   

1.7 Werden die vom StMUK empfohlenen allgemeinen 
Hygieneregeln (v. a. regelmäßiges Lüften der 
Räume, Abstandsgebot von 1,5 m zwischen 
Schwangerer und übrigen Personen an der 
Schule, insbesondere zwischen Schwangerer und 
den Schülerinnen und Schülern während des Un-
terrichts im Klassenzimmer) umgesetzt? 

□ □ 

 Unterweisung der Beschäftigten. 
Ggf. Umsetzung organisatorischer 
Maßnahmen. 

  KMS II.5-
BP4007.3/2
56/1 

   

 Bei weiteren Belastungen/Gefährdungen zu er-
gänzen. 
 
 
 
 
 

□ □ 

        

2. Allgemeine Gefährdungen           

2.1 Ist ausgeschlossen, dass die schwangere oder stil-
lende Frau eine Arbeitszeit von über 8,5 Stunden 
am Tag bzw. 90 Stunden in der Doppelwoche 
(Mehrarbeit) zu leisten hat? (<18 Jahre eine Arbeits-
zeit von über 8,0 Stunden am Tag bzw. 80 Stunden in 
der Doppelwoche 

 

□ □ 

 Unterrichtsplanung anpassen, Bera-
tung hinsichtlich Selbstorganisation/ 
Zeitmanagement 

  § 4 Abs. 1 
MuSchG 

   

2.2 Ist ausgeschlossen, dass die schwangere oder stil-
lende Frau in dem Zeitraum von 20 Uhr bis 6 Uhr □ □ 

 Keine schulischen Veranstaltungen 
in diesem Zeitraum, Beratung hin-

  § 5 Abs. 1 
MuSchG 
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Nr. Prüfkriterium Erfüllt Dringlich-
keit 
Niedrig 
Mittel 
Hoch 

Maßnahme(n) Durchführung der 
Maßnahme 

Schutzziel/ 
Rechts-
grundlagen 

Wirksamkeits- 
kontrolle 

Ja Nein Wer? Bis 
wann? 

Wer? Bis 
wann? 

Wirk-
sam? 

(Nachtarbeit) oder Sonn- und Feiertagsarbeit be-
schäftigt wird? 
 
Dazu gehören auch Arbeiten zu Hause, z.B. Kor-
rekturarbeiten, Vorbereiten des Unterrichts etc.  
(Arbeitszeit bis 22 Uhr sowie Sonn- und Feiertags-
arbeit unter gewissen Voraussetzungen nach 
MuSchG §5, §6 bzw. §28 möglich (z.B. Eltern-
abend, Theaterbesuch, Exkursion) 

sichtlich Selbstorganisation/ Zeitma-
nagement. (Abweichungen nur in ge-
nehmigten Ausnahmefällen entspre-
chend MuSchG ggf. in Verbindung 
mit der UrlMV)) 

2.3 Wird bei dem Einsatz von schwangeren oder stil-
lenden Lehrerinnen als mobile Reserve die indivi-
duelle Infektionsgefährdung an der Einsatzschule 
berücksichtigt? 

□ □ 

 Siehe dazu die Erläuterungen im Ka-
pitel 5.2 

  §10 Abs. 2 
MuSchG 

   

2.4 Ist ausgeschlossen, dass die schwangere oder stil-
lende Frau Tätigkeiten ausübt, bei der eine er-
höhte Unfallgefahr (Sturzgefahr auf Tritten/Leitern, 
etc.) vorliegt? 

□ □ 

 Beratung und Beseitigung von er-
höhten Unfallgefahren 
Untersagung der Benutzung von 
Aufstiegshilfen, z.B. Leitern, Tritte. 

  §11 Abs. 5 
Satz 6 
MuSchG 

   

2.5 Ist ausgeschlossen, dass die schwangere oder stil-
lende Frau Unterricht in sportlichen Handlungsfel-
dern mit erhöhter Unfallgefahr (z.B. Hilfestellung 
beim Geräteturnen, Schwimmunterricht etc.) gibt? 

□ □ 

 Verbot der Tätigkeit, beim Vorliegen 
einer Schwangerschaft Unterrichts-
planung anpassen 

  § 11 Abs. 5 
Satz 1 
MuSchG 

   

2.6 Ist ausgeschlossen, dass die schwangere oder stil-
lende Frau eine Tätigkeit mit erhöhter Unfallgefahr 
beim Aufenthalt im Schulgebäude (z.B. „Durch-
kämpfen“ von Schüler*innentrauben auf Fluren) 
und/oder bei der Pausenaufsicht ausübt (z.B. 
Rempeleien der Schüler*innen mit Kontakt zur 
Lehrkraft, körperliches Eingreifen der Lehrkraft bei 
Streitigkeiten etc.)? 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen, ggf. 
Freistellung von der Pausenaufsicht 

  §9 Abs. 2, 
§11 
MuSchG 

   

 Bei weiteren Belastungen/Gefährdungen zu er-
gänzen. □ □ 

        

3. Physikalische Gefährdungen           

3.1 Ist ausgeschlossen, dass regelmäßig ohne mecha-
nische Hilfsmittel Lasten >5 kg gehoben oder be-
wegt werden müssen? 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen, ggf. 
Anpassung der Tätigkeit/ Unter-
richtsplanung 

  § 11 Abs. 5 
Satz 1 
MuSchG 
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Nr. Prüfkriterium Erfüllt Dringlich-
keit 
Niedrig 
Mittel 
Hoch 

Maßnahme(n) Durchführung der 
Maßnahme 

Schutzziel/ 
Rechts-
grundlagen 

Wirksamkeits- 
kontrolle 

Ja Nein Wer? Bis 
wann? 

Wer? Bis 
wann? 

Wirk-
sam? 

3.2 Ist ausgeschlossen, dass ohne mechanische Hilfs-
mittel gelegentlich Gegenstände oder Schüler >10 
kg gehoben oder bewegt werden müssen (z.B. 
Aufbau von Sportgeräten, Umgang mit körperbe-
hinderten Kindern etc.)? 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen, ggf. 
Anpassung der Tätigkeit/ Unter-
richtsplanung 

  § 11 Abs. 5 
Satz 1 
MuSchG 

   

3.3 Ist ausgeschlossen, dass eine Tätigkeit in Hitze, 
Kälte oder Nässe ausgeübt wird (Pausenaufsicht, 
Schulausflug, Schulfahrt, Sportfest etc.)? 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen, ggf. 
Anpassung der Tätigkeit/ Unter-
richtsplanung 

  § 11 Abs. 3 
Satz 3 
MuSchG 

   

3.4 Ist ausgeschlossen, dass sich die schwangere 
Frau dauernd strecken, hocken oder gebückt hal-
ten muss (z.B. Betreuung von behinderten Kin-
dern, Sportunterricht)? 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen, ggf. 
Anpassung der Tätigkeit/ Unter-
richtsplanung 

  § 11 Abs. 5 
Satz 4 
MuSchG 

   

3.5 Ist ausgeschlossen, dass ein dauernder Lärmpe-
gel (Beurteilungspegel von über 80 dB(A) herrscht 
(ggf. Messung veranlassen) oder eine Exposition 
gegenüber impulshaltigen Geräuschen vorliegt? 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen, ggf. 
Anpassung der Tätigkeit/ Unter-
richtsplanung , Kein Aufenthalt in 
Bereichen mit Lärm von über 80dB 
(A) 

  § 11 Abs. 3 
Satz 2 
MuSchG 

   

3.6 Ist ausgeschlossen, dass eine Gefahr durch regel-
mäßige Stöße oder Erschütterungen (z.B. auf oder 
in der Nähe von Maschinen, im Sportunterricht) 
besteht? 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen, ggf. 
Anpassung der Tätigkeit/ Unter-
richtsplanung 

  § 11 Abs. 3 
Satz 2 
MuSchG 

   

3.7 Ist ausgeschlossen, dass eine Verletzungsgefahr 
durch aggressive Verhaltensweisen von Schü-
ler*innen (z.B. Kratzen, Beißen, Schlagen, Treten 
etc.) besteht? 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen, ggf. 
Anpassung der Tätigkeit/ Unter-
richtsplanung 

  §9 Abs. 2 
MuSchG 

   

3.8 Ist ausgeschlossen, dass eine Verletzungsgefahr 
durch Schüler*innen mit Krampfanfällen (z.B. ver-
sehentliche Trittverletzungen bei epileptischem 
Anfall) besteht? 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen, ggf. 
Anpassung der Tätigkeit/ Unter-
richtsplanung 

  §9 Abs. 2 
MuSchG 

   

3.9 Ist ein Umgang mit ionisierenden und nicht ionisie-
renden Strahlungen (z.B. Laserstrahlung, Rönt-
genstrahlung oder radioaktive Stoffen) ausge-
schlossen? 

□ □ 

 ggf. Anpassung der Unterrichtspla-
nung 

  § 11 Abs. 3 
Satz 1 
MuSchG 

   

3.10 Ist bei Tätigkeiten mit längerem Stehen eine Sitz-
gelegenheit vorhanden? □ □ 

 Sitzgelegenheit schaffen, ggf. Verbot 
bzw. Anpassung der Tätigkeit 

  §11 Abs. 5  
MuSchG 
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Nr. Prüfkriterium Erfüllt Dringlich-
keit 
Niedrig 
Mittel 
Hoch 

Maßnahme(n) Durchführung der 
Maßnahme 

Schutzziel/ 
Rechts-
grundlagen 

Wirksamkeits- 
kontrolle 

Ja Nein Wer? Bis 
wann? 

Wer? Bis 
wann? 

Wirk-
sam? 

 Bei weiteren Belastungen/Gefährdungen zu er-
gänzen. 
 

 
□ □ 

        

4 Chemische Gefährdungen           

4.1 Ist ausgeschlossen, dass Kontakt zu folgenden 
Gefahrstoffen besteht (Arbeit mit diesen Gefahr-
stoffen oder auch Tätigkeit anderer Personen mit 
diesen Gefahrstoffen im gleichen Arbeitsraum)?  
 
1. krebserzeugende, fruchtschädigende 
oder erbgutverändernde Gefahrstoffe 
H-Sätze (Sicherheitsdatenblätter): H340, 
H341, H350, H351, H360, H361, H362 
 
2. spezifisch zielorgantoxische 
Gefahrstoffe nach einmaliger Exposition 
(H370) 
 
3. akut toxische Gefahrstoffe (H300, 
H301, H310, H311, H330, H331) 
 
4. Blei und Bleiderivaten 
 
5. nach TRGS 900 mit „Z“ bewertete 
Gefahrstoffe (auch bei Einhaltung des 
Grenzwertes möglicherweise 
fruchtschädigend) 

□ □ 

 Prüfen ob Ersatz durch ungefährli-
chere Gefahrstoffe (nach TRGS 900 
mit „Y“ bewertet) möglich und Ein-
halten der vorgeschriebenen Grenz-
werte. Falls Ersetzen nicht möglich: 
Verbot von Tätigkeiten mit Kontakt 
zu den Gefahrstoffen. Unterrichtspla-
nung anpassen. Falls Gefahrstoffe 
nicht eingestuft sind, sind diese wie 
Gefahrstoffe mit Gefährdung zu be-
werten. 
 
Beratung durch AMIS-Bayern emp-
fohlen.  

  § 11 Abs. 1 
MuSchG 
§ 12 Abs. 1 
MuSchG 
 

   

 Bei weiteren Belastungen/Gefährdungen zu er-
gänzen. 

 

 

□ □ 

        



Handlungshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für staatliche Schulen in Bayern 

 

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit   11 

Nr. Prüfkriterium Erfüllt Dringlich-
keit 
Niedrig 
Mittel 
Hoch 

Maßnahme(n) Durchführung der 
Maßnahme 

Schutzziel/ 
Rechts-
grundlagen 

Wirksamkeits- 
kontrolle 

Ja Nein Wer? Bis 
wann? 

Wer? Bis 
wann? 

Wirk-
sam? 

5 Biologische Gefährdungen/ Infektionsgefähr-
dung 

          

5.1 Ist berücksichtigt, dass bei Schülerkontakt eine In-
fektionsgefahr vorliegen könnte (Unterricht, Be-
gegnung von Schülergruppen auf Gängen etc.)? 

□ □ 

 Freistellung von der Tätigkeit bis Be-
urteilung der individuellen Infekti-
onsgefährdung vorliegt. Information 
der Eltern über Meldepflicht nach 
§34 Infektionsschutzgesetz und zu-
sätzlich auf gesonderte Bitte um Mel-
dung bei Ringelröteln, SARS-CoV-2 
und Virusgrippe (Influenza) (da diese 
Erkrankungen nicht von §34 IfSG er-
fasst werden). Anpassen der Tätig-
keit/Unterrichtsplanung, ggf. (befris-
tetes) Beschäftigungsverbot in der 
Schule 

  § 11 Abs. 2 
und 3 
MuSchG 

   

5.2 Ist ausgeschlossen, dass Kontakt zu Urin, Blut, 
Speichel oder Stuhlgang (enger pflegerischer Kon-
takt, Begleitung zu Toilettengängen, Windelwech-
seln oder auch zu anderen potenziell infektiösen 
Materialien) vorliegt? 
 
 

□ □ 

 Berücksichtigung der individuellen 
Infektionsgefährdung, Arbeitsschutz 
überprüfen,  organisatorische Maß-
nahmen, ggf. Anpassen der Tätig-
keit/Unterrichtsplanung, ggf. Verbot 
der Tätigkeit 

  § 11 Abs. 2 
und 3 
MuSchG 

   

5.3 Ist ausgeschlossen, dass das Risiko besteht, sich 
so zu verletzen, dass eine Infektionsgefahr be-
steht? (z.B. Bisse durch Schüler*innen, Arbeiten 
mit Schüler*innen an schneidenden/ stechenden 
Werkzeugen / Maschinen)  
 

□ □ 

 Berücksichtigung der individuellen 
Infektionsgefährdung, Arbeitsschutz 
überprüfen,  organisatorische Maß-
nahmen, ggf. Anpassen der Tätig-
keit/Unterrichtsplanung, ggf. Verbot 
der Tätigkeit 

  § 9 Abs. 2 
MuSchG 

   

5.4 Ist ausgeschlossen, dass Kontakt zu Erde (z.B. im 
Schulgarten) vorliegt?  
(Infektion mit Toxoplasma gondii (Toxoplasmose)) □ □ 

 Berücksichtigung der individuellen 
Infektionsgefährdung, Arbeitsschutz 
überprüfen,  organisatorische Maß-
nahmen, ggf. Anpassen der Tätig-
keit/Unterrichtsplanung, ggf. Verbot 
der Tätigkeit 

  § 11 Abs. 2 
und 3 
MuSchG 

   

5.5 Ist ausgeschlossen, dass Kontakt zu Zecken bei 
regelmäßigen Schulaktivitäten im Wald / auf Wie-
sen besteht? 

□ □ 

 Arbeitsschutz überprüfen,  organisa-
torische Maßnahmen, ggf. Anpassen 

  § 11 Abs. 2 
und 3 
MuSchG 
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Nr. Prüfkriterium Erfüllt Dringlich-
keit 
Niedrig 
Mittel 
Hoch 

Maßnahme(n) Durchführung der 
Maßnahme 

Schutzziel/ 
Rechts-
grundlagen 

Wirksamkeits- 
kontrolle 

Ja Nein Wer? Bis 
wann? 

Wer? Bis 
wann? 

Wirk-
sam? 

der Tätigkeit/Unterrichtsplanung, 
ggf. Verbot der Tätigkeit 

5.6 Ist ausgeschlossen, dass Kontakt zu Erregern wie 
Bakterien / Viren / Pilzen der Risikogruppen 2,3 
und 4 (z.B. Biologieunterricht) besteht? □ □ 

 Schutzmaßnahmen überprüfen, Ver-
bot der Tätigkeit mit biologischen 
Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2-4 
 
Beratung durch AMIS-Bayern emp-
fohlen 

  § 11 Abs. 2 
MuSchG 

   

5.7 Ist ausgeschlossen, dass Kontakt zu Tieren 
(Hunde, Katzen, Nager etc.) besteht?  
 □ □ 

 Kein Kontakt zu Tieren: 
Ggf. Anpassen der Tätigkeit/Unter-
richtsplanung, z.B.: Verbot der Tätig-
keit  

  § 11 Abs. 2 
und 3 
MuSchG 

   

5.8 Werden Maßnahmen ergriffen, wenn der Schule 
eine der folgenden Krankheiten aktuell gemeldet 
wird: 
Keuchhusten (Pertussis), SARS-CoV-2, Virus-
grippe (Influenza), Scharlach, Masern, Mumps, 
Röteln, Ringelröteln (Parvovirus-B-19-Infektion), 
Windpocken (Varizellen), Gürtelrose (Herpes Zos-
ter), Hepatitis A oder Hepatitis B? 

□ □ 

 In Abhängigkeit des Ergebnisses der 
individuellen Infektionsgefährdung  
Anpassen der Tätigkeit/Unterrichts-
planung, ggf. (befristetes) Beschäfti-
gungsverbot in der Schule 

  §§ 9-11  
MuSchG 

   

5.9 Werden Maßnahmen ergriffen, wenn eine 
Schwangere ein offensichtlich an Erkältungs-
krankheiten leidendes Kind im Unterricht betreut? □ □ 

 Organisatorische Maßnahmen er-
greifen, welche den Kontakt der 
Schwangeren zu einem Kind mit 
deutlichen Erkältungssymptomen 
verhindert. 

  §§ 9-11  
MuSchG 

   

5.1
0 

Werden Maßnahmen ergriffen um aerosolintensive 
Unterrichtsinhalte (z.B. Singen, Blasmusik, Sport-
unterricht) zu vermeiden) 

□ □ 

 Organisatorische Maßnahmen: an-
passen der Unterrichtsinhalt (z.B. 
kein Singen, Blasmusik, Sport) 

  §§9-10 
MuSchG 

   

 Bei weiteren Belastungen/Gefährdungen zu er-
gänzen. □ □ 

        

6. Psychische Belastungen           

6.1 Sofern psychische Belastungen bei der Gefähr-
dungsbeurteilung Teil Psyche identifiziert wurden: □ □ 

 Schutzmaßnahmen überprüfen, or-
ganisatorische Maßnahmen, ggf. An-
passen der Tätigkeit/Unterrichtspla-
nung, ggf. Verbot der Tätigkeit 

  § 9  
MuSchG 
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Nr. Prüfkriterium Erfüllt Dringlich-
keit 
Niedrig 
Mittel 
Hoch 

Maßnahme(n) Durchführung der 
Maßnahme 

Schutzziel/ 
Rechts-
grundlagen 

Wirksamkeits- 
kontrolle 

Ja Nein Wer? Bis 
wann? 

Wer? Bis 
wann? 

Wirk-
sam? 

Wurden Schutzmaßnahmen zur Belastungsmini-
mierung eingeleitet oder/und Unterstützungsange-
bote für Beschäftigte zum besseren Umgang mit 
psychischen Belastungen initiiert? 

6.2 Bei weiteren Belastungen/Gefährdungen zu er-
gänzen. □ □ 
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Mustervorlage: Schul- und situationsspezifische Belastungen/Gefährdungen  

Nr. Prüfkriterium Erfüllt Dring-
lichkeit 
Niedrig 
Mittel 
Hoch 

Maßnahme(n) Durchführung der 
Maßnahme 

Schutzziel/ 
Rechts-
grundlagen 

Wirksamkeits- 
kontrolle 

Ja Nein Wer? Bis 
wann? 

Wer? Bis 
wann? 

Wirk-
sam? 

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 

        

  

□ □ 
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4 Hinweise 

Rechtliche Pflicht der Schulleitung im Zusammenhang mit der anlasslosen Gefähr-

dungsbeurteilung Mutterschutz gemäß §14 des Mutterschutzgesetzes: 

 

Die Schulleitung hat alle Personen, die bei ihr beschäftigt sind, über das Ergebnis der obigen 

Gefährdungsbeurteilung und über die ggf. notwendigen Schutzmaßnahmen bei Meldung einer 

Schwangerschaft zu informieren. 

4.1 Maßnahmen bei Meldung einer Schwangerschaft 

 Sobald eine Frau dem Arbeitgeber (Schulleiter) mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder 

stillt, muss eine anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung für die schwangere oder stil-

lende Frau anhand ihrer konkreten Arbeitsbedingungen durchgeführt werden. Bewährt hat 

sich eine Einbeziehung der Schwangeren bei der Bearbeitung der Gefährdungsbeurtei-

lung in Bezug auf die Infektionsgefährdung. 

 

 Die Schulleitung hat eine schwangere oder stillende Frau über das Ergebnis der Gefähr-

dungsbeurteilung und über die damit verbundenen, für sie erforderlichen Schutzmaßnah-

men zu informieren. 

 

 Die Schulleitung darf eine schwangere oder stillende Frau nur diejenigen Tätigkeiten aus-

üben lassen, für die er die laut Gefährdungsbeurteilung erforderlichen Schutzmaßnahmen 

getroffen hat. 

 

 Die Schulleitung hat die Schutzmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und er-

forderlichenfalls den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. 

 

 Kann die von der Schulleitung ermittelte Gefährdung am Arbeitsplatz nicht durch Ändern 

der Arbeitsbedingungen oder innerbetriebliche Umsetzung beseitigt werden, muss seitens 

der Schulleitung ein betriebliches Beschäftigungsverbot nach §13 Mutterschutzgesetz für 

diese schwangere Frau ausgesprochen werden. (Freistellung, evtl. zeitlich befristet) 

 

 Zusätzlich hat die Schulleitung einer schwangeren oder stillenden Frau ein Gespräch über 

weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen/ Ausbildungsbedingungen anzubieten. 

 

 Bei jeder Änderung der Tätigkeit muss eine neue, anlassbezogene Gefährdungsbeurtei-

lung erstellt werden. 
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4.2 Besondere Arbeitssituationen beim Einsatz einer schwangeren 

Lehrkraft  

4.2.1 Mobile Reserve 

Bei Einsatz einer schwangeren oder stillenden Lehrkraft als Mobile Reserve muss die aktuelle 

anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung incl. der individuellen Infektionsgefährdung an der 

Einsatzschule für jeden ihrer Einsatzorte vor Antritt des Einsatzes berücksichtigt werden. 

4.2.2 Wandertage/ Exkursionen 

Wird eine schwangere/stillende Lehrkraft als Begleitung bei Wandertagen/ Exkursionen ein-

gesetzt, muss zuvor die anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung überprüft und angepasst 

werden. Ggf. müssen organisatorische Maßnahmen getroffen werden.  

Bzgl. Teilnahme von Schülerinnen sind die Ausführungen vom AfMu „Teilnahme von schwan-

geren oder stillenden Schülerinnen und Studentinnen an Schulfahrten und Exkursionen“ zu 

berücksichtigen. 

4.2.3 Klassenfahrten  

Wird eine schwangere/stillende Lehrkraft als Begleitung bei einer Schülerfahrt eingesetzt, 

muss zuvor die anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung überprüft und angepasst werden.  

Zu berücksichtigen ist bei mehrtägigen Schülerfahrten zudem, dass eine Begleitperson ver-

pflichtet ist, während der gesamten Schülerfahrt ihre Aufsichts- und Fürsorgepflicht im ihr 

übertragenen Rahmen wahrzunehmen (KMBek vom 9.7.2010, Ziff. 5.1; Durchführungshin-

weise zu Schülerfahrten). Dies kann für schwangere Lehrkräfte eine nach MuSchG unzuläs-

sige Mehrarbeit nach sich ziehen.  

Ein Einsatz schwangerer Lehrkräfte an mehrtägigen Schülerfahrten ist deshalb nicht zu emp-

fehlen. 

 

4.2.4 Schulfeiern 

Wird eine schwangere/stillende Lehrkraft bei Schulfeiern eingesetzt, muss zuvor die anlass-

bezogene Gefährdungsbeurteilung überprüft und angepasst werden. Die geltenden Arbeits-

zeitregelungen müssen eingehalten werden.  

4.2.5 Besuch von Praktikant*innen am Einsatzort 

Muss eine schwangere/stillende Lehrkraft Praktikant*innen am Einsatzort besuchen, muss zu-

vor die anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung überprüft und angepasst werden.  

4.2.6 Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Schwangere/stillende Lehrkräfte sollen nicht als schulische Ersthelfer benannt werden.  

 

 

5 Weiterführende Informationen 

 

Weitere Informationen zum Mutterschutz finden Sie auch auf folgenden Seiten: 
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 Leitfaden zum Mutterschutz des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend; 03.01.2023; BMFSFJ - Leitfaden zum Mutterschutz 

 Arbeitgeberleitfaden zum Mutterschutz des Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend; 02.06.2020;  
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/arbeitgeberleitfaden-zum-mutter-
schutz-121860 

 Bayerische Gewerbeaufsicht: Mutterschutz-Überblick; Mutterschutz - Überblick (bay-
ern.de) 

 Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 
(Mutterschutzgesetz - MuSchG); MuSchG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis (ge-
setze-im-internet.de) 

 Verordnung über Urlaub, Mutterschutz und Elternzeit der bayerischen Beamten (Bay-
erische Urlaubs- und Mutterschutzverordnung – UrlMV); UrlMV: Verordnung über Ur-
laub, Mutterschutz und Elternzeit der bayerischen Beamten (Bayerische Urlaubs- und 
Mutterschutzverordnung – UrlMV) Vom 28. November 2017 (GVBl. S. 543; 2019 S. 
328) BayRS 2030-2-31-F (§§ 1–27) - Bürgerservice (gesetze-bayern.de) 

 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Grundlagen - Welche Rolle 
spielt der Mutterschutz 
BAuA - Grundlagen - Grundlagen - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin 

 Ausschuss für Mutterschutz; Empfehlung zur mutterschutzrechtlichen Bewertung von 
Gefährdungen durch SARS-CoV-2; Stand 02.09.2022; https://www.ausschuss-fuer-
mutterschutz.de/fileadmin/content/Dokumente/Empfehlung_AfMu_SARS-CoV.pdf 

 Ausschuss für Mutterschutz; Teilnahme von schwangeren oder stillenden Schülerin-
nen und Studentinnen an Schulfahrten und Exkursionen; Stand 15.09.2022; 
https://www.ausschuss-fuer-mutterschutz.de/fileadmin/content/Dokumente/Mu-
SchE_01-2022_-_Teilnahme_von_schwangeren_oder_stillenden_Schuelerin-
nen_und_Studentinnen_an_Schulfahrten_und_Exkurionen.pdf 
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